
ANTRAG AUF GEMEINSAME NUTZUNG 
EINER RESTMÜLLTONNE
Bitte Hinweise auf der Rückseite beachten!
Wir beantragen für die nachfolgend genannten Grundstücke 
die gemeinsame Nutzung einer Restmülltonne. 

 Erstantrag (➜ gewünschter Beginn ab:  )

 Folgeantrag

 Grundstück 1 Grundstück 2

  
 

  Objekt-Nr., falls bekannt Objekt-Nr., falls bekannt

Straße, Hausnummer 
 

 
  

Postleitzahl, Ort 
 

 
  

Stadt-/Ortsteil  
 

  

Zahl der Bewohner  
 

  

Beide Grundstücke grenzen unmittelbar aneinander:     
 

 ja       nein

 Grundstück 1 Grundstück 2
Vorname, Nachname 

 
 

Straße, Hausnummer 
 

 
  

Postleitzahl, Ort 
 

 
  

Telefon / Mobil (tagsüber) 
 

 
  

Die gemeinsam genutzte Restmülltonne steht auf .............    Grundstück 1      Grundstück 2

Künftiger Gebührenschuldner und Empfänger 
des Gebührenbescheids ist der Eigentümer von ...............   Grundstück 1      Grundstück 2
 
Wichtiger Hinweis:		 Die	anschlusspflichtigen	Grundstückseigentümer	haften	gesamtschuldnerisch		
 für die Bezahlung der Müllgebühr!

SEPA-Mandat zur Abbuchung der Müllgebühr ist beigefügt: 
 

 ja  
 

 nein

  

 
 

 Ort, Datum 

 
   

 
   

 Unterschrift  Unterschrift 
 Grundstückseigentümer 1 Grundstückseigentümer 2 

Angaben zum Grundstück

Angaben zu den Grundstückseigentümern oder Verwaltern

Angaben zur gemeinsamen Nutzung (Zutreffendes bitte ankreuzen)



Gemeinsame Nutzung einer Restmülltonne
- wichtige Informationen -

Grundsätzlich besteht nach der Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Neumarkt für jedes bewohn-
te	Grundstück	die	Verpflichtung,	es	durch	Bereitstellung	einer	Restmülltonne	an	die	öffentliche	Abfal-
lentsorgung des Landkreises Neumarkt anzuschließen. Dies gilt auch für Grundstücke, die nur zeitwei-
se bewohnt oder genutzt werden.

Ausnahmsweise können zwei benachbarte Grundstücke eine Restmülltonne gemeinsam nutzen. Be-
nachbart sind Grundstücke, wenn sie unmittelbar aneinander grenzen.

Für die Gesamtzahl der mitnutzenden Bewohner gelten folgende Obergrenzen:
•	 60 l-Restmülltonne: maximal 5 Personen
•	 120 l-Restmülltonne: maximal 8 Personen
•	 240 l-Restmülltonne: maximal 16 Personen

Als Bewohner zählt jede natürliche Person (auch Kinder), die mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet 
ist. Unabhängig von der Personenzahl gilt: Es muss genügend Restmüllvolumen vorhanden sein, um 
sämtliche Abfälle, die auf beiden mitnutzenden Grundstücken anfallen, ordnungsgemäß entsorgen zu 
können. Ist dies nicht oder nicht mehr der Fall, kann der Landkreis Neumarkt die Genehmigung der 
gemeinsamen Nutzung versagen oder widerrufen.

Sollte	auf	einem	der	beiden	Grundstücke	(auch)	eine	gewerbliche	Nutzung	stattfinden,	bitten	wir	Sie,	
sich vor Antragstellung mit dem Landratsamt in Verbindung zu setzen.

Hinweise zum Ausfüllen des Antrages

•	 Für	den	Anschluss	eines	Grundstückes	an	die	öffentliche	Abfallentsorgung	ist	immer	der	Eigen-
tümer verantwortlich. Daher muss ein Antrag auf gemeinsame Nutzung einer Restmülltonne auch 
immer von den jeweiligen Eigentümern gestellt bzw. unterschrieben werden, auch wenn ein Grund-
stück vermietet ist. Nur so ist sichergestellt, dass der Eigentümer auch nachvollziehen kann, dass 
ein ordnungsgemäßer Anschluss besteht. 

•	 Neben den Angaben zu den Grundstücken, der jeweiligen Personenzahl und den Eigentümern 
geben Sie bitte im Antrag auch an, auf welchem der beiden Grundstücke die Restmülltonne bereit-
gestellt wird und welcher der beiden Eigentümer gegenüber dem Landkreis die Gebühren bezahlt. 
Selbstverständlich können die beiden Beteiligten der gemeinsamen Nutzung diese Gebühren un-
tereinander beliebig aufteilen. 

•	 Mit der Erteilung eines SEPA-Mandats können Sie uns zur regelmäßigen Abbuchung der Müllge-
bühren ermächtigen, dann erfolgt der Gebühreneinzug automatisch und Sie müssen sich nicht 
selbst um die rechtzeitige Bezahlung kümmern.

•	 Bitte beachten Sie, dass beide Eigentümer dem Landkreis gegenüber für die Bezahlung der Müll-
gebühr gesamtschuldnerisch haften.

Weitere Auskünfte und Informationen:
Landratsamt Neumarkt
Zimmer A 126
Nürnberger Str. 1
92318 Neumarkt
Tel. 09181/470-239
e-mail: abfallwirtschaft@landkreis-neumarkt.de
www.landkreis-neumarkt.de/abfallwirtschaft
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